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1672 Franz Ignaz wendet sich mit mehreren 
Beschwerdeschriften an den Kaiser: 

 
 Seit 1665 war Franz Ignaz Mitglied des Landrats ohne 

Besoldung, aber mit Stimmrecht, und vertrat als erster 
Landrechtsbeisitzer abwesende Landräte.  
 
Nun machen ihm neu ernannte Landräte mit 
beschränktem Stimmrecht den Vortritt und Vorsitz 
streitig. 
 
Franz Ignaz bittet daher den Kaiser, seinen Vorrang 
und seinen Anspruch auf die nächste frei werdende 
Landratsstelle zu schützen. ( FIVS ) 

 
9.7.1672 Kaiser Leopold I. befiehlt dem Landeshauptmann ob 

der Enns, sich bezüglich der Landtagsrechte von Franz 
Ignaz an das kaiserliche Dekret von 1665 zu halten.  
( 2 Exemplare FIVS ) 

 
13.10.1672 Kaiser Leopold lädt Franz Ignaz zur 

Ständeversammlung nach Linz ( gedrucktes Formular 
FIVS ) 

 
17.1. 1674 Gotthard Heinrich Graf von Salburg beschwert sich 

beim Kaiser: 
 
 Er hat 1665 den Zutritt zu den Sitzungen des oö. 

Landrechts ohne Stimmrecht erhalten und am 
30.8.1666 den Diensteid abgelegt, befindet sich also 
schon 8 Jahre im Dienst. 
 
Nun hat er erfahren, dass Franz Ignaz den Vorsitz unter 
allen außerordentlichen Landräten erhalten hat, obwohl 
er seiner Ansicht nach der Dienstälteste unter diesen 
ist, denn Franz Ignaz habe den Eid erst nach ihm 
abgelegt. Außerdem soll Franz Ignaz und nicht er die 
nächste frei werdende Landratsstelle erhalten. ( FIVS ) 
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